
ARTIKEL IX

1. Die Deutsche Provinzial- oder Landesarbeitsbehörde setzt die von 
den Schiedsausschüssen anzuwendenden Verfahrensregeln fest.

2. Der Vorsitzende des Schiedsausschusses muß unparteiisch, von den 
beiden streitigen Parteien unabhängig und von ihnen gebilligt sein. Bei
sitzer bedürfen der Billigung (1er Partei, deren Interessen sie vertreten.
Wurde eine Streitigkeit dem Schiedsverfahren in Anwendung des Ar
tikels II, Absatz 2, dieses Gesetzes zugewiesen, bedarf die Ernennung dés ф
Vorsitzenden oder der Beisitzer nicht der obigen Billigung.

3. Die Schiedsausschüsse können Zeugen und Sachverständige verneh
men und andere ihnen erforderlich erscheinende Beweise erheben. Sie 
können die zuständigen Gerichte um eidliche Vernehmungen ersuchen, 
die sie für notwendig erachten.

4. Die streitigen Parteien sind vor der Fällung des Schiedsspruchs von 
dem Schiedsausschuß zu hören; im übrigen ist dieser an Formvorschriften 
über Beweisaufnahmen nicht gebunden.

5. Die Entscheidungen der Schiedsausschüsse ergehen mit einfacher 
Mehrheit. Die Schiedssprüche sind schriftlich niederzulegen.

ARTIKEL X

1. Mit den in Absatz 2 dieses Artikels vorgesehenen Ausnahmen bindet 
ein von einem Schiedsausschuß gefällter Schiedsspruch die streitigen Par
teien nur dann, wenn beide Parteien seine Annahme erklären.*

2. Schiedssprüche haben bindende Wirkung unter den Parteien,
(a) wenn diese vor Fällung des Schiedsspruches seine Annahme ver

einbart haben, oder "
(b) wenn eine Streitigkeit dem Schiedsverfahren in Anwendung des 

Artikel II, Absatz 2 dieses Gesetzes zugewiesen wurde.
3. Ein die Parteien bindender Schiedsspruch hat die Wirkung eines 

Tarifvertrages; dieser wirkt nur zwischen den streitigen Parteien.

ARTIKEL XI
1. .Kein Schiedsspruch eines ordnungsmäßig errichteten Schiedsaus

schusses kann von einer deutschen Behörde aufgehoben werden, es sei 
‘denn, daß ein Schiedsspruch gegen eine gesetzliche Bestimmung der Alli
ierten Kontrollbehörde oder der Militärregierung verstößt, oder im Wider
spruch zu den Zielen der Alliierten Besetzung steht oder bei dessen 
Zustandekommen Betrug oder andere Gesetzesverletzungen mit^ewirkt 
haben.
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